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Methodik zur Priorisierung von Maßnahmen der Sturzflutvorsorge  

 

Thematische Abgrenzung  

 
Die folgende Herleitung bezieht sich auf Sturzfluten, also extremes Hochwasser, das 
infolge hoher, zeitlich und räumlich konzentrierter Niederschläge auftritt. In Mittelge-
birgsregionen, wie in Rheinland-Pfalz, betrifft dies sowohl kleinere und mittlere Gewäs-
serläufe, die bei Starkregen vergleichsweise schnell anschwellen, als auch unversie-
gelte Außengebiete und verdichtete Flächen, von denen hohe Oberflächenabflüsse 
ausgehen. 
 
Priorisierung von Maßnahmen 

 
Eine zielgerichtete Umsetzung der im Rahmen der Hochwasservorsorgekonzeptionie-
rung entwickelten Maßnahmenliste erfordert eine geeignete Priorisierung. Sie stellt 
dem Aufwand für die Umsetzung einer Maßnahme den Nutzen gegenüber. Maßnah-
menträger können hierdurch abwägen, welche Maßnahmen priorisiert in den jeweiligen 
Haushaltsplanungen vorzusehen sind. In Ergänzung zu den in der Maßnahmenliste ge-
führten Maßnahmen sind „Sofortmaßnahmen“ zu berücksichtigen, die im Rahmen von 
Ortsbegehungen identifiziert werden.  
 
Aufwand 

 

Der Aufwand lässt sich im Rahmen einer Konzeptionierung nicht bzw. nur sehr unge-
nau monetär beziffern. Dennoch ist eine grobe Kategorisierung möglich. Die in der 
Maßnahmenliste geführten Maßnahmen werden hierfür in die Maßnahmenkategorien 
zur Überflutungsvorsorge nach DWA-M 119 (2016) eingeteilt. Für jede Maßnahme wird 
eine Annahme getroffen, ob sie beispielsweise über einen Arbeitseinsatz von Privatleu-
ten oder einen Arbeitsauftrag eines Gemeindemitarbeiters in „kurzer Zeit“ erledigt wer-
den kann (Kategorie 1). Etwa das Anlegen oder Reinigen von Querabschlägen, die ge-
zielte Information über eine Thematik per Anzeige im Gemeindeblatt oder das Prüfen 
einer Gefährdung mithilfe vorhandener Gefahren- und Risikokarten zählen zu dieser 
Kategorie. 
 
Kleinere bauliche Eingriffe, wie etwa die Umgestaltung einer Rechenanlage oder die 
Installation eines Treibholzrückhalts, sind der Kategorie 2 zuzuordnen. Der voraus-
sichtlich aufwändige Bau von Hochwasserrückhaltebecken oder die großflächig ange-
legte Öffnung und Renaturierung von Bachläufen fällt unter die Kategorie 3. Darüber-
hinausgehender Aufwand wird der Kategorie 4 zugewiesen (z. B. Bau eines Hochwas-
serrückhaltebeckens bei erschwerten Randbedingungen durch Baugrund o. ä.). 
 
Zu beachten ist, dass auch scheinbar einfach umzusetzende Maßnahmen einen höhe-
ren Aufwand haben können, wenn sich bei der Planung vorher nicht absehbare Rand-
bedingungen ergeben. Nach einer Machbarkeitsstudie oder Bedarfsplanung kann die 
Kategorie des Aufwands nachgebessert werden. Diesen Aspekt aufgreifend wurde bei 
einer Abschätzung des Aufwands (s. Tabellen mit Einzelmaßnahmen) eine Bandbrei-
te angegeben. 
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Nutzen 

 
Dem Aufwand gegenübergestellt ist der Nutzen einer Maßnahme.  
 
Dieser lässt sich entsprechend der zu erreichenden Verminderung der Schäden quanti-
fizieren: Je mehr potentiell von Hochwasser Betroffene durch die Umsetzung einer 
Maßnahme profitieren, desto höher ist deren Nutzen. Dies gilt insbesondere für Sach-
schäden, die in außerordentlichem Maße häufiger auftreten bzw. angesichts vorhan-
dener Randbedingungen wahrscheinlich sind. Diese Beschreibung verdeutlicht, dass 
hierbei die Exposition bei selteneren (technische Vorsorgemaßnahmen) bzw. extremen 
Ereignissen (nicht-technische Vorsorgemaßnahmen) zu bewerten ist. 
 
Gemäß dieser Logik können in Anlehnung an das DWA-M 119 (2016) folgende Maß-
nahmenkategorien angewandt werden. Diese sind mit aufsteigender Bedeutung ent-
sprechend ihrer Wirksamkeit zur Schadensverminderung aufgeführt: 
 

I. Objektbezogene Maßnahmen 

Die Maßnahmen in dieser Kategorie beziehen sich auf die objektspezifische Anpas-
sung einzelner Risikoelemente (i. W. Gebäude) als private Eigenvorsorge. Hierzu zäh-
len sowohl planerische oder technisch-konstruktive Maßnahmen als auch eine Versi-
cherung ausgewählter Objekte. 
 

II. Kanalnetzbezogene Maßnahmen 

Technische Einrichtungen der Siedlungsentwässerung (u. a. Kanalnetze) werden für 
Bemessungsregen ausgelegt. Folglich sind diese bei Starkregen planmäßig überlastet. 
Ferner besteht in der Fachöffentlichkeit Konsens, dass eine (unverhältnismäßige) Ver-
größerung der Systeme zur Bewirtschaftung von Starkregenabflüssen – auch bedingt 
durch eine immer größer werdende Spanne aus zu viel und zu wenig Abfluss (demo-
graphischer Wandel, Sommermonate) – weder technisch noch wirtschaftlich darstellbar 
ist. Demnach werden konventionelle Maßnahmen der Siedlungsentwässerung an die-
ser Stelle nicht adressiert. Zur Vermeidung punktueller starkregeninduzierter Mehrbe-
lastungen der Anlieger durch das Kanalnetz können jedoch entsprechende Maßnah-
men ergriffen werden (s. Tabelle mit Auflistung von Einzelmaßnahmen; z. B. Entkop-
peln von Außengebietszuflüssen). Die Reichweite der Maßnahmen ist im Vergleich zu 
den folgenden Kategorien entsprechend begrenzt. An dieser Stelle sei auf die Katego-
rie „infrastrukturbezogene Maßnahmen“ verwiesen, die auch oberflächige Systeme im 
Sinne der Überflutungsvorsorge aufgreift.  
 
III. Flächenbezogene Maßnahmen 

Diese Kategorie bezieht sich auf Maßnahmen vor allem auf land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen in den Einzugsgebieten. Dabei ist eine Vermeidung einer Aufkonzentrie-
rung von Abflüssen (im Außengebiet) grundsätzlich sinnvoll und angezeigt. Allerdings 
sind solch flächenorientierten Maßnahmen bei den topographischen Randbedingungen 
in Mittelgebirgsregionen Grenzen gesetzt. Zum einen ist bei stark geneigtem Gelände 
eine im Vergleich zu flachem Terrain entsprechend größere Fläche zu Retentionszwe-
cken zu aktivieren. Zum anderen sucht der Abfluss bei stärkeren Niederschlägen sei-
nen Weg weiterhin in den ausgeprägten Tiefenlinien. 
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IV. Gewässerbezogene Maßnahmen 

Zu den gewässerbezogenen Maßnahmen zählen sowohl die die Hochwasserlaufzeit, -
fülle und -dauer sowie den -scheitel beeinflussenden Ansätze an Neben- und Haupt-
gewässern als auch Maßnahmen zur Entschärfung von Abflusshindernissen. Wenn 
auch der Nutzen für Unterlieger maßnahmenabhängig im Nah- und Fernbereich sehr 
stark variieren kann, ist durch den Gewässerverlauf i. d. R. eine Beeinflussung mehre-
rer potentieller Risikoelemente im Einzugsgebiet zu erwarten. Dies begründet eine im 
Vergleich zu flächenbezogenen Maßnahmen, deren Einfluss auch sehr punktuell kon-
zentriert sein kann (z. B. Betroffenheit eines Straßenzugs durch Außengebietswasser), 
höhere Gewichtung. 
 

V. Infrastrukturbezogene Maßnahmen 

Bei seltenen oder extremen Starkregenereignissen muss das Wasser oberflächig 
durch die Bebauung abgeführt werden. Die Schaffung oder Sicherung solcher Notab-
flusswege ist eine bedeutende Aufgabenstellung der Sturzflutvorsorge. Weiterhin wer-
den in dieser Kategorie Infrastrukturelemente adressiert, deren Ausfall als kritisch ein-
zustufen ist (Kritische Infrastruktur). Per Definition beeinflusst die Infrastruktur mehrere 
Betroffene und ist i. d. R. nahe potentieller Risikoelemente verortet, so dass Maßnah-
men dieser Kategorie entsprechend gewichtet werden. 
 
VI. Verhaltensbezogene Maßnahmen 

Hierunter ist i. W. die Information potentiell Betroffener durch geeignete, situationsspe-
zifische Kommunikation sowie die vorbereitende Anpassung von Abläufen und Struktu-
ren zu verstehen. Nur informierte Bürgerinnen und Bürger sowie Aufgabenträger kön-
nen im Ereignisfall planvoll handeln bzw. sich geeignet vorbereiten. Als wesentliche 
Grundlage einer ganzheitlichen Hochwasservorsorge erfährt diese Kategorie die 
höchste Gewichtung.  
 
 
Punktesystem – Nutzen  

 

Diese Logik wird über ein Punktesystem abgebildet, da sich der potentielle Schaden 
aufgrund unzähliger möglicher Schadenszenarien (zumindest im Rahmen einer Vor-
sorgekonzeptionierung) nicht monetär bestimmen lässt. 
 
Es wird punktemäßig unterschieden, ob eine Einzelmaßnahme unabhängig (Gewich-
tung: 1) oder abhängig von weiteren Maßnahmen, vorhandenen Infrastrukturen oder 
sonstigen Randbedingungen ist (Gewichtung: 0,5)1. 
 
Dies soll an folgendem Beispiel aus Dernau verdeutlicht werden: 
 
Auf Abb. 1 sind vorhandene Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Oberflächenabflüs-
sen bei Trockenwetter dargestellt. Auf Abb. 2 ist derselbe Bereich bei Starkregen zu 
sehen. Es wird deutlich, dass der Einfluss (wie bei allen technischen Maßnahmen) be-
grenzt ist.   
 

                                                
1
 Bei der Einstufung des Aufwands wird die Einzelmaßnahme erfasst. 
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Die Abhängigkeit beider Maßnahmen begründet sich jedoch in diesem Beispiel durch 
die hydraulische Kapazität des unterliegenden Kanals.  
 

 
Abb. 1: Beispielanlagen in Dernau (Ahr) 

 

 
Abb. 2: Beispielanlagen in Dernau bei Starkregen (Bildquelle: M. Großgarten) 

 
Ein weiteres Beispiel für abhängige Maßnahmen bilden Querabschläge auf Wegen im 
Außengebiet. Mit Bezug auf Starkregen bedarf es i. d. R. einer Umsetzung mehrerer 
Abschläge, um die anfallenden Abflüsse in einem sinnvollen Umfang zu bewirtschaf-
ten. Ferner ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass bei alleiniger Ableitung von Oberflä-
chenabflüssen eine Aufkonzentrierung der Abflüsse erfolgt (anderes Beispiel: Straßen-
entwässerung), was durch mögliche negative Begleiterscheinungen ebenfalls eine Ab-
hängigkeit begründet. Bei der Bewertung des Aufwands für die Umsetzung eines 
Querabschlags würde die Einzelmaßnahme beurteilt werden. 
 

I 

I
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Als Beispiel für eine unabhängige Maßnahme kann die Umsetzung einer dezentralen 
oder semizentralen Rückhaltung bemüht werden. Beide Ansätze kommen ihrer Wir-
kung – unabhängig von weiteren Eingriffen – für eine definierte Bemessungsgröße 
nach. Einschränkend ist anzuführen, dass sich eine Unabhängigkeit nur auf den Nah-

bereich beziehen kann, da zumindest durch technische Maßnahmen immer ein Eingriff 
in den Wasserkreislauf (Nah- und/oder Fernbereich) erfolgt.  
 

Hinsichtlich der zuvor genannten Kategorien wird folgende Gewichtung vorgesehen: 
 

I. Objektbezogene Maßnahmen (1 Punkt) 
II. Kanalnetzbezogene Maßnahmen (2 Punkte) 

III. Flächenbezogene Maßnahmen (3 Punkte) 
IV. Gewässerbezogene Maßnahmen (4 Punkte) 
V. Infrastrukturbezogene Maßnahmen (5 Punkte) 
VI. Verhaltensbezogene Maßnahmen (6 Punkte) 

 
Wie auch bei der Einstufung des Aufwands für die Umsetzung einer Maßnahme, sind 
auch hier die Übergänge fließend. Ferner sind allen Maßnahmen Grenzen gesetzt, so 
dass bei einem Ereignis x, einem Extremereignis, der Einfluss aller Ansätze begrenzt 
ist.  
 
Dieser pragmatische Ansatz führt hinsichtlich des Nutzens zu folgendem Punktesys-
tem: 
 
Maßnahmenkategorie Unabhängige Maßnahme Abhängige Maßnahme 

I    (objektbezogen) 1 -- 

II   (Kanalnetzbezogen) 2 1 

III  (Flächenbezogen) 3 1,5 

IV  (Gewässerbezogen) 4 2 

V   (Infrastrukturbezogen) 5 2,5 

VI  (Verhaltensbezogen) 6 3 

 
Bei objektbezogenen (end of pipe) Maßnahmen wird eine Unabhängigkeit von weiteren 
Eingriffen bzw. Elementen angenommen.  
 
Priorisierung 

 

Um eine Priorisierung der Maßnahmen vorzunehmen, wird der Quotient aus Nutzen 
(N) und Aufwand (A) gebildet (N/A). Je höher dieser Wert ausfällt, desto höher ist die 
zu erwartende Verbesserung der Hochwasservorsorge bei angenommenem Aufwand. 
Maßnahmen, die einen hohen positiven Einfluss mit einem geringen Aufwand errei-
chen, sollten entsprechend zügig umgesetzt werden. Ebenfalls können Maßnahmen, 
die einen etwas geringeren Nutzen, aber ebenfalls einen kleinen Aufwand haben, zeit-
nah umgesetzt werden. 
 
Der Auflistung der Maßnahmen geht eine Grobanalyse des Risikos vorher, so dass al-
le gelisteten Maßnahmen – bei entsprechender planerischer und technischer Umset-
zung – als sinnvoll einzustufen sind. 
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Die finale Zuordnung zu zeitlichen Umsetzungshorizonten, z. B. in kurz-, mittel- und 
langfristig, in Abhängigkeit von der Ausprägung des N/A-Verhältnisses obliegt der 
Kommune und ihrem planenden Ingenieur.  
In Ergänzung zur Nutzen-Aufwand-Abschätzung ist häufig die Förderfähigkeit von 
Maßnahmen ein weiteres Kriterium für die Umsetzbarkeit von (zumindest größerer 
bzw. kostenintensiver) Maßnahmen. Die folgende tabellarische Zusammenstellung 
sieht daher neben einer Zuweisung zu Maßnahmengruppen, mit entsprechender Ge-
wichtung des Nutzens, und einer groben Abschätzung des Aufwands (Orientierung!) 
auch eine Aussage zur Förderfähigkeit der Maßnahmen vor. 
 
Maßnahmen  

 

Kat. I – Objektbezogene Maßnahmen (Nutzen: 1 Pkt.) 
 

Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Auf-
wand 

Förderfähigkeit 

I.1 Risikoorientierte Objektgestaltung 2-3 -- 

I.2 Techn. konstruktiver Objektschutz  1-2 -- 

I.3 Elementarschadensversicherung  1-2 -- 

I.4 Beratung von Privaten zum Objekt-
schutz 

1-2 im Rahmen des Hochwasserschutzkon-
zeptes 

 
 
Kat. II – Kanalnetzbezogene Maßnahmen (Nutzen: 1 Pkt. oder 2 Pkt.) 
 
Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

II.1 Entkoppeln von Außengebiets- 
flächen 

3-4 -- 

II.2 Verbesserung von Bauwerkskon-
struktionen (z. B. Einlaufschächte) 

2-4 -- 

 
 
Kat. III – Flächenbezogene Maßnahmen (Nutzen: 1,5 Pkt. oder 3 Pkt.) 
 
Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

III.1 Erhalt von Waldflächen/ 
Aufforstung  

1-2 -- 

III.2 Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste 
Bewirtschaftung von Agrarflä-
chen/Außengebieten 

2-3 eventuell als Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme 

III.3 Retention im Einzugsgebiet  2-3 eventuell als Wasserrückhal-
temaßnahme (Förderbereich 
2.7 Stauanlagen, Wasserspei-
cher)  

III.4 Bau von Gräben (außerorts) 2-3 -- 

III.5 Hochwasserangepasste Nutzung des Ge-
wässerumfeldes 

1-2 -- 
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Kat. IV – Gewässerbezogene Maßnahmen (Nutzen: 2 Pkt. oder 4 Pkt.)  
 
Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

IV.1 Entschärfung von Abflusshindernis-
sen (z. B. Treibholzrückhalt, Sand-
fang) 

2-3 als Maßnahme zum technischen 
Hochwasserschutz (Förderbereich 2.8) 

IV.2 Optimierung der Gewässerunterhal-
tung 

1-2 nur naturnahe Gewässerunterhaltung 
mit ökologischem Unterhaltungskon-
zept (Förderbereich 2.5 Gewässer- und 
Flussgebietsentwicklung) 

IV.3 Sicherung/Verbesserung des Ab-
flussvermögens im Siedlungsraum 

2-4 als Maßnahme zum technischen 
Hochwasserschutz (Förderbereich 2.8) 

IV.4 Erhaltung des Abflussvermögens 
an Einlaufbauwerken/Verdolungen  

2-3 als Maßnahme zum technischen 
Hochwasserschutz (Förderbereich 2.8) 

IV.5 Ufersicherung 2-3 eventuell als Maßnahme der Aktion 
Blau Plus (Förderbereich 2.5) 

IV.6 Schaffung von Retentionsraum 2-4 eventuell als Maßnahme der Aktion 
Blau Plus (Förderbereich 2.5) 

 
 
Kat. V – Infrastrukturbezogene Maßnahmen (Nutzen: 2,5 Pkt. oder 5 Pkt.) 
 
Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

V.1 Wassersensible Bauleitplanung 1-2 -- 

V.2 Schaffung von Notwasserwegen 
(oberflächig, innerorts) durch Leit-
wände oder angepasste Straßen-
gestaltung 

1-3 als Maßnahme zum technischen 
Hochwasserschutz (Förderbereich 2.8) 

V.3  Multifunktionale Flächennutzung  3-4 eventuell als Maßnahme zum techni-
schen Hochwasserschutz (Förderbe-
reich 2.8) 

V.4 Schutz Kritischer Infrastrukturen  2-4 Überprüfung im Rahmen des Hoch-
wasserschutzkonzeptes 

 
 
Kat. VI – Verhaltensbezogene Maßnahmen (Nutzen: 3 Pkt. oder 6 Pkt.)  
 
Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

VI.1 Öffentlichkeitsarbeit und Risiko-
kommunikation 

1-2 im Rahmen des Hochwasserschutz-
konzeptes 

VI.2 Optimierung/Anpassung von Ver-
waltungsabläufen 

1-2 -- 

VI.3 Erstellung/Optimierung Alarm-
/Einsatzpläne und der Einsatzrouti-
nen  

1-2 -- 

VI.4 Vorbereitung/Schulung Gefahren- 1-2 -- 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahmentyp Aufwand Förderfähigkeit 

abwehr 

VI.5 Einführung von Routinen zur Hoch-
wasserwarnung 

2-3 Im Rahmen des Hochwasserschutz-
konzeptes 

VI.6 Hochwasserangepasster Umgang 
mit umweltgefährdenden Stoffen  

1-2 im Rahmen des Hochwasserschutz-
konzeptes 

VI.6 Identifizierung und Erhaltung von 
Rettungswegen 

2-3 im Rahmen des Hochwasserschutz-
konzeptes 

VI.8 Identifizierung kritischer Infrastruk-
turen 

2-3 im Rahmen des Hochwasserschutz-
konzeptes 

VI.9 Ausrüstung Feuerwehr, Bauhof 2-4 eventuell Förderung Feuerwehrwesen 
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